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Grosser Rat

Erlass eines Gesetzes über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der kantonalen Gerichte (GGVG), und Erlass eines Gesetzes über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der Regierung (GGVR)
(Botschaften Heft 9/2006-2007, S. 1079)
P R O T O K O L L

der Sitzung der Kommission für Staatspolitik und Strategie
Datum:
Dienstag, 26. September 2006, 13.30 – 17.05 Uhr

Mittwoch, 27. September 2006, 13.25 – 14.00 Uhr
Ort:
Sitzungszimmer/Schulungsraum Grosratsgebäude, Chur
Präsenz:
Bleiker (Präsident), Rizzi (Vizepräsident), Dudli, Geisseler, Kessler, Loepfe, Mengotti, Nigg, Pfiffner-Bearth, Pfister, Thomann, Gross (Protokoll)


RR Eveline Widmer-Schlumpf (Vorsteherin FMD)


DS Berger (FMD)


Bieler (Kant. Pensionskasse) (26.9.2006)

Kramer (BVG-Aufsicht, St. Gallen) (26.9.2006; bis 14.35 Uhr)

Brunner, Kantonsgerichtspräsident und Schmid, Verwaltungs-gerichtspräsident (26.9.2006; 14.35 – 15.10 Uhr)

entschuldigt: Rizzi (26.9.2006)
I. Eintreten

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.
II. Detailberatung

Gesetz über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der Regierung (GGVR)
Art. 1 – 7
Gemäss Botschaft

Art. 8 Abs. 1
Gemäss Botschaft
Art. 8 Abs. 2
Kommission und Regierung
Ergänzen
Solange ein ehemaliges Mitglied der Regierung ein Erwerbseinkommen erzielt, das zusammen mit dem Ruhegehalt das Jahresgehalt eines amtierenden Mitglieds übersteigt, ist das Ruhegehalt um den Mehrbetrag zu kürzen. Leistungen aus der beruflichen Vorsorge gelten zum Rentenwert als Erwerbseinkommen.

Art. 8 Abs. 3 und 4
Gemäss Botschaft
Art. 9 – 13
Gemäss Botschaft
Gesetz über die Gehälter und die berufliche Vorsorge der Mitglieder der kantonalen Gerichte (GGVG)
I.
Vollamtliche Gerichtsmitglieder
Art. 1 – 4
Gemäss Botschaft

Art. 5 Abs. 2
a)
Kommissionsmehrheit (9 Stimmen; Sprecher: Bleiker) und Regierung
Gemäss Botschaft

b)
Kommissionsminderheit (1 Stimme; Sprecher: Loepfe)

Ändern

Die Sparguthaben werden im Zeitpunkt der Alterspensionierung zu Lasten des Kantons um 60 Prozent erhöht. Die Erhöhung wird indessen so weit gekürzt, als die Leistungen der Pensionskasse zum Rentenwert 70 Prozent des letzten Lohnes überschreiten.
Art. 5 Abs. 3
a)
Kommissionsmehrheit (9 Stimmen; Sprecher: Bleiker) und Regierung
Gemäss Botschaft

b)
Kommissionsminderheit (1 Stimme; Sprecher: Loepfe)

Ändern

Bei Austritt aus der KPG wird die Austrittsleistung erhöht. Der Zuschlag beträgt 6 Prozent für jedes erfüllte Altersjahr ab Alter 50, insgesamt jedoch höchstens 60 Prozent. Der Zuschlag geht zu Lasten des Kantons.

Art. 6
Gemäss Botschaft
II.
Nebenamtliche Gerichtsmitglieder
Art. 7 – 14
Gemäss Botschaft
III. Schlussbestimmungen
Art. 15 Anpassung an die Justizreform (neu)
Kommission und Regierung

Einfügen neuer Artikel:
Mit dem Inkrafttreten des Art. 15 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG; BR 310.000) treten gleichzeitig die nachfolgenden Änderungen des vorliegenden Gesetzes in Kraft:
Abschnittstitel vor Art. 1

Aufgehoben

Art. 1
1Das Jahresgehalt einschliesslich des dreizehnten Monatslohns gemäss kantonalem Personalgesetz beträgt
a) für die Präsidentin oder den Präsidenten 107 Prozent

b) für die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten 105 Prozent

c) für die Richterin oder den Richter 102 Prozent
des Maximums der höchsten Gehaltsklasse.
Art. 5 Abs. 1

(…) Die Gerichtsmitglieder werden für die berufliche Vorsorge bei der Kantonalen Pensionskasse Graubünden (KPG) versichert.
Abschnittstitel vor Art. 7 und Art. 7 – 14

Aufgehoben

Abschnittstitel vor Art. 15

Aufgehoben

Art. 16

bisher Art. 15

Grossratsbeschluss über die Gehälter der Mitglieder der Regierung vom 24. Mai 1965

Gemäss Botschaft
Verordnung über die Sparversicherung und die Ruhegehälter für die Mitglieder der Regierung vom 22. November 1961
Gemäss Botschaft

Verordnung über die Ruhegehälter früherer Mitglieder der Regierung vom 22. November 1961

Gemäss Botschaft

Verordnung über die Besoldung der Präsidenten und Richter des Kantonsgerichts und des Verwaltungsgerichts vom 20. November 1974

Gemäss Botschaft

Verordnung über die berufliche Vorsorge der vollamtlichen Mitglieder der kantonalen Gerichte vom 2. Oktober 2000

Gemäss Botschaft
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